
KEV 340

ZustandFest

Zustandsfeststellung gemäß § 4 Abs. 10 VOB/B

Baumaßnahme:

in:

Leistung:
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Zustandsfeststellung
gemäß § 4 Abs. 10 VOB/B

folgende Abschnitte der Bewehrung:

Folgende Teile der Leistung werden durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen:

Bezeichnung des Bauteils:

Sohle Wände Decken

(Bauüberwachende Stelle)

Vergabe-/Projekt Nr.:

die Installation für: Gas Wasser
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Abwasser
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Elektrizität

Fernwärme Telefon

1.

folgende Teile der Leistung ¹):

Der Zustand dieser Teile wird hiermit gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer festgestellt. Sie ¹)

die gesamte Bewehrung

3.

haben folgende Sachmängel ¹):

Vom Auftragnehmer werden hierzu folgende Einwendungen erhoben:

Die Sachmängel

Eine neue Zustandsfeststellung ist erforderlich:

ja

¹) Kurze Beschreibung der Leistung bzw. des Mangels

Auftragnehmer:

(Unterschrift) (Unterschrift)

Auftraggeber:

Auftrag vom:

Auftragnehmer:

werden bis:

Neuer Termin am

behoben.

2.

2.1

2.2

(Datum)

sind frei von Sachmängel.

nein

Neuer Termin wird noch vereinbart.

um Uhr

4. Bemerkungen

Abnahme am:

 

 

 

BO
ORB

ER
G




